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1. EINLEITUNG 

1. Mit Beschluss 2002/187/JI1 des Rates wurde die Europäische Stelle für 

justizielle Zusammenarbeit (nachstehend "Eurojust") mit Sitz in Den Haag zur 

Verstärkung der Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität errichtet. 

Eurojust verfolgt das Ziel einer verbesserten Koordinierung 

grenzübergreifender Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie zwischen den 

Mitgliedstaaten und Drittländern2.  

2. AUSFÜHRUNGEN ZUR ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

2. Der Prüfungsansatz des Hofes umfasst analytische Prüfungsverfahren, die 

Direktprüfung von Vorgängen und eine Bewertung von Schlüsselkontrollen der 

Überwachungs- und Kontrollsysteme von Eurojust. Hinzu kommen Nachweise, 

die sich aus einschlägigen Arbeiten anderer Prüfer ergeben (soweit 

vorhanden), sowie eine Analyse der Managementerklärungen.  

3. ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 
3. Gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat der Hof die Jahresrechnung3 von Eurojust bestehend aus dem 

"Jahresabschluss"4 und den "Übersichten über den Haushaltsvollzug"5 für das 

                                                 
1 Beschluss des Rates vom 28. Februar 2002 über die Errichtung von Eurojust 

(ABl. L 63 vom 6.3.2002, S. 1). 

2 Im Anhang sind informationshalber die Zuständigkeiten und Tätigkeiten von 
Eurojust zusammenfassend dargestellt. 

3  Der Jahresrechnung wird ein Bericht über die Haushaltsführung und das 
Finanzmanagement des betreffenden Haushaltsjahrs beigefügt, der zusätzliche 
Angaben zur Haushaltsführung und zum Finanzmanagement enthält.  

4  Der Jahresabschluss umfasst die Vermögensübersicht und die Übersicht über das 
wirtschaftliche Ergebnis, die Cashflow-Tabelle, die Tabelle der Veränderungen 
des Nettovermögens sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen. 
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am 31. Dezember 2011 endende Haushaltsjahr sowie die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der dieser Rechnung zugrunde liegenden Vorgänge 

geprüft. 

4. Verantwortung des Managements 

4. In seiner Funktion als Anweisungsbefugter führt der Verwaltungsdirektor 

den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben nach Maßgabe der 

Finanzregelung von Eurojust eigenverantwortlich und im Rahmen der 

bewilligten Mittel aus6. Der Verwaltungsdirektor ist verantwortlich für die 

Einrichtung7 der Organisationsstruktur sowie der internen Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme und -verfahren, die notwendig sind, um die Aufstellung eines 

Abschlusses8 zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und sicherzustellen, dass die 

diesem Abschluss zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und 

ordnungsgemäß sind. 

5. Verantwortung des Prüfers 

5. Aufgabe des Hofes ist es, auf der Grundlage seiner Prüfung dem 

Europäischen Parlament und dem Rat9 eine Erklärung über die Zuverlässigkeit 

der Rechnungsführung von Eurojust sowie die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der ihr zugrunde liegenden Vorgänge abzugeben. 

                                                 
5  Die Übersichten über den Haushaltsvollzug bestehen aus der 

Haushaltsergebnisrechnung nebst Anhang. 

6  Artikel 33 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission 
(ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72). 

7  Artikel 38 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002. 

8  Maßgeblich für die Rechnungslegung und Rechnungsführung der Agenturen sind 
die entsprechenden Vorschriften in den Kapiteln 1 und 2 des Titels VII der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002, zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 652/2008 (ABl. L 181 vom 10.7.2008, S. 23), die in die 
Finanzregelung von Eurojust aufgenommen wurden. 

9 Artikel 185 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates. 
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6. Der Hof hat seine Prüfung in Übereinstimmung mit den International 

Standards on Auditing sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen der 

IFAC und den Internationalen Normen für Oberste Rechnungskontrollbehörden 

der INTOSAI durchgeführt. Nach diesen Standards ist der Hof gehalten, die 

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 

erlangt wird, ob der Jahresabschluss von Eurojust frei von wesentlichen 

falschen Darstellungen ist und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge 

rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. 

7.  Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von 

Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im Jahresabschluss 

enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben sowie für die Rechtmäßigkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der ihm zugrunde liegenden Vorgänge zu erlangen. 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

Prüfers. Hierzu gehört die Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Abschluss sowie 

wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - Verstöße gegen die 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union bei den zugrunde liegenden 

Vorgängen. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das für 

die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses 

relevante interne Kontrollsystem und die zur Gewährleistung der 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge 

eingerichteten Überwachungs- und Kontrollsysteme, um Prüfungshandlungen 

zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Eine 

Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 

Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der ermittelten 

geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der 

Gesamtdarstellung des Abschlusses. 

8.  Der Hof ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für seine Prüfungsurteile zu 

dienen. 
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6. Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung 

9. Nach Beurteilung des Hofes stellt der Jahresabschluss von Eurojust10 seine 

Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2011 sowie die Ergebnisse 

seiner Vorgänge und Cashflows für das an diesem Stichtag endende 

Haushaltsjahr in Übereinstimmung mit seiner Finanzregelung und den vom 

Rechnungsführer der Kommission erlassenen 

Rechnungsführungsvorschriften11 in allen wesentlichen Belangen insgesamt 

sachgerecht dar. 

7. Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem 
Jahresabschluss zugrunde liegenden Vorgänge 

10. Nach Beurteilung des Hofes sind die dem Jahresabschluss von Eurojust für 

das am 31. Dezember 2011 endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden 

Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß.  

11. Die folgenden Bemerkungen stellen die Prüfungsurteile des Hofes nicht 

infrage. 

8. BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSFÜHRUNG UND ZUM FINANZMANAGEMENT 

12. Aus dem Haushaltsjahr 2010 waren Zahlungsermächtigungen in Höhe von 

6,1 Millionen Euro auf 2011 übertragen worden. In seinem Bericht zum 

                                                 
10  Der endgültige Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2012 aufgestellt und ging beim Hof 

am 5. Juli 2012 ein. Der mit der Jahresrechnung der Kommission konsolidierte 
endgültige Jahresabschluss wird zum 15. November des darauffolgenden Jahres im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Jahresabschluss kann unter den 
nachstehenden Internetadressen abgerufen werden: http://eca.europa.eu oder 
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/budget-finance/Pages/final-accounts.aspx. 

11 Die vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen 
Rechnungsführungsvorschriften beruhen auf den von der International Federation 
of Accountants (IFAC) herausgegebenen International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) oder im Falle von Vorgängen, für die keine IPSAS-Normen 
vorliegen, auf den International Accounting Standards (IAS) bzw. den vom 
International Accounting Standards Board herausgegebenen International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 
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Haushaltsjahr 2010 wies der Hof darauf hin, dass der Umfang dieser 

Mittelübertragungen übermäßig hoch war. Im Jahr 2011 mussten 

1,3 Millionen Euro von der übertragenen Gesamtsumme annulliert werden. Auf 

das Haushaltsjahr 2012 wurden Zahlungsermächtigungen in Höhe von 

5,2 Millionen Euro (16 % der Zahlungsermächtigungen insgesamt) übertragen. 

Von diesem Betrag entfielen 3,1 Millionen Euro auf Titel III (operative 

Ausgaben); dies entspricht 39 % der unter Titel III ausgewiesenen 

Zahlungsermächtigungen. Der Umfang der Mittelübertragungen ist erneut 

übermäßig hoch und stellt einen Verstoß gegen den Haushaltsgrundsatz der 

Jährlichkeit dar. 

9. SONSTIGE BEMERKUNGEN 

13. In seinem Bericht zum Haushaltsjahr 2010 stellte der Hof fest, dass eine 

Neudefinition der jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen dem 

Verwaltungsdirektor und dem Kollegium von Eurojust in Betracht gezogen 

werden sollte, um die Überschneidung von Zuständigkeiten zu vermeiden, die 

sich derzeit aus der Gründungsverordnung ergibt12. Im Jahr 2011 wurden 

diesbezüglich keine Korrekturmaßnahmen getroffen.  

14. Eurojust hat noch keine Durchführungsbestimmungen zum Statut 

verabschiedet13. 

15. Der Hof stellte hinsichtlich der Einstellungsverfahren erneut Mängel fest. 

Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses entsprach in mehreren 

                                                 
12  Artikel 28, 29, 30 und 36 des Beschlusses des Rates 2002/187/JI, geändert durch 

den Beschluss des Rates 2003/659/JI (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 44) und den 
Beschluss des Rates 2009/426/JI (ABl. L 138 vom 4.6.2009, S. 14). 

13 Durchführungsbestimmungen fehlen für folgende Bereiche: "Neueinstufung", 
"Verwaltungsuntersuchungen und Disziplinarverfahren", "Teilzeitarbeit", 
"Arbeitsplatzteilung", "mittlere Führungskräfte", "vorübergehende Besetzung von 
Führungsposten", "Bewertung höherer Führungskräfte", "Eintritt in den 
Vorruhestand ohne Kürzung der Ruhegeldansprüche", "Urlaub", 
"Personalausschuss" und "Leitlinien für Dienstreisen". 
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Fällen nicht in vollem Umfang den Statutsvorschriften: Nicht alle Mitglieder des 

Prüfungsausschusses waren in der mindestens erforderlichen 

Mindestbesoldungsgruppe eingestuft. Bei einem Auswahlverfahren war der 

Vorsitzende des Ausschusses direkter Vorgesetzter des einzigen zum 

Vorstellungsgespräch eingeladenen und für die Stelle ausgewählten 

Bewerbers. 

Dieser Bericht wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Louis GALEA, 

Mitglied des Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 5. September 2012 in 

Luxemburg angenommen. 

Für den Rechnungshof 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Präsident 
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Anhang 

Eurojust (Den Haag) 

Zuständigkeiten und Tätigkeiten 

Zuständigkeitsbereiche 
der Union aufgrund 
des Vertrags  
(Artikel 85 des Vertrags 
über die Arbeitsweise 
der Europäischen 
Union)  

Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu unterstützen 
und zu verstärken, die für die Ermittlung und Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig sind, wenn zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten betroffen sind oder eine Verfolgung auf gemeinsamer Grundlage erforderlich ist; Eurojust stützt 
sich dabei auf die von den Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol durchgeführten Operationen und gelieferten 
Informationen. [...] 

 

Zuständigkeiten von 
Eurojust  

(gemäß Artikel 3, 5, 6 
und 7 des Beschlusses 
des Rates 2002/187/JI, 
geändert durch den 
Beschluss des Rates 
2003/659/JI und den 
Beschluss des Rates 
2009/426/JI) 

 

Ziele 

Artikel 3 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust  

1. Im Rahmen von zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit den in Artikel 4 genannten kriminellen Verhaltensweisen im Bereich der schweren Kriminalität und 
insbesondere der organisierten Kriminalität verfolgt Eurojust folgende Ziele: 

a) Förderung und Verbesserung der Koordinierung der in den Mitgliedstaaten laufenden Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung jedes von 
einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats ausgehenden Ersuchens und jeder Information, die von einer Institution 
übermittelt wird, die nach den im Rahmen der Verträge erlassenen Bestimmungen zuständig ist; 

b) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, insbesondere durch die 
Erleichterung der Ersuchen und Entscheidungen betreffend die justizielle Zusammenarbeit, auch in Bezug auf 
Rechtsakte, die dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Wirkung verleihen; 

c) anderweitige Unterstützung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit dem Ziel, die Wirksamkeit ihrer 
Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu erhöhen. 

Aufgaben 

Artikel 5 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust  

1. Zur Erreichung seiner Ziele nimmt Eurojust seine Aufgaben wie folgt wahr: 

a) durch ein betroffenes nationales Mitglied oder durch mehrere betroffene nationale Mitglieder gemäß Artikel 6 oder 

b) als Kollegium gemäß Artikel 7 in den Fällen, 

i) in denen ein oder mehrere nationale Mitglieder, die von einer von Eurojust behandelten Sache betroffen sind, dies 
beantragen oder 

ii) in denen es um Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen geht, die Auswirkungen auf der Ebene der Union 
haben oder die andere als die unmittelbar beteiligten Mitgliedstaaten betreffen könnten, oder 

iii) in denen es um eine die Erreichung seiner Ziele betreffende allgemeine Frage geht oder 

iv) die in anderen Bestimmungen dieses Beschlusses geregelt sind. 

2. Nimmt Eurojust seine Aufgaben wahr, so gibt es an, ob es durch ein oder mehrere nationale Mitglieder im Sinne des 
Artikels 6 oder als Kollegium im Sinne des Artikels 7 handelt. 

Artikel 6 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust 

1. Wenn Eurojust durch seine betroffenen nationalen Mitglieder handelt, so 

a) kann es die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten mit entsprechender Begründung ersuchen, in 
Erwägung zu ziehen, 

i) zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen; 

ii) sich damit einverstanden zu erklären, dass eine andere zuständige Behörde gegebenenfalls besser in der Lage ist, 
zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen; 

iii) eine Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten vorzunehmen; 
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iv) ein gemeinsames Ermittlungsteam nach Maßgabe der einschlägigen Kooperationsübereinkünfte einzusetzen; 

v) ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, damit es seine Aufgaben wahrnehmen 
kann; 

vi) besondere Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen; 

vii) alle sonstigen im Hinblick auf die Ermittlung oder Strafverfolgung gerechtfertigten Maßnahmen zu ergreifen; 

b) gewährleistet es die wechselseitige Unterrichtung der zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten über die 
Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen, von denen es Kenntnis hat; 

c) unterstützt es die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen hin, um eine optimale Koordinierung 
der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu gewährleisten; 

d) leistet es Unterstützung, um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu 
verbessern; 

e) arbeitet es mit dem Europäischen Justiziellen Netz zusammen und stimmt sich mit diesem ab; hierzu gehören auch die 
Inanspruchnahme von dessen Dokumentationsdatensammlung und Beiträge zur Verbesserung dieser Datensammlung; 

f) unterstützt es in den in Artikel 3 Absätze 2 und 3 genannten Fällen mit Zustimmung des Kollegiums Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen, von denen die zuständigen Behörden eines einzigen Mitgliedstaates betroffen sind. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen nationalen Behörden auf Ersuchen nach diesem Artikel ohne 
unnötige Verzögerung reagieren. 

Artikel 7 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust 

1. Wenn Eurojust als Kollegium handelt, so 

a) kann es in Bezug auf die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Kriminalitätsformen und Straftaten die zuständigen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten mit entsprechender Begründung ersuchen, 

i) zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen; 

ii) sich damit einverstanden zu erklären, dass eine andere zuständige Behörde gegebenenfalls besser in der Lage ist, zu 
bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen; 

iii) eine Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten vorzunehmen; 

iv) ein gemeinsames Ermittlungsteam nach Maßgabe der einschlägigen Kooperationsübereinkünfte einzusetzen; 

v) ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, damit es seine Aufgaben wahrnehmen kann; 

b) gewährleistet es die wechselseitige Unterrichtung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über die Ermittlungen 
und Strafverfolgungsmaßnahmen, von denen es Kenntnis hat und die Auswirkungen auf der Ebene der Union haben oder 
die andere als die unmittelbar betroffenen Mitgliedstaaten betreffen könnten; 

c) unterstützt es die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen hin, um eine optimale Koordinierung 
der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu gewährleisten; 

d) leistet es Unterstützung, um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu 
verbessern, insbesondere auf der Grundlage der von Europol vorgenommenen Analysen; 

e) arbeitet es mit dem Europäischen Justiziellen Netz zusammen und stimmt sich mit diesem ab; hierzu gehören auch die 
Inanspruchnahme von dessen Dokumentationsdatensammlung und Beiträge zur Verbesserung dieser Datensammlung; 

f) kann es Europol Beistand insbesondere durch Abgabe von Gutachten auf der Grundlage der von Europol 
vorgenommenen Analysen leisten; 

g) kann es in den Fällen nach den Buchstaben a), c) und d) logistische Unterstützung gewähren. Diese logistische 
Unterstützung kann unter anderem in einer Hilfe bei der Übersetzung und der Organisation von Koordinierungssitzungen 
bestehen. 

2. Können sich zwei oder mehr nationale Mitglieder nicht einig darüber werden, wie Zuständigkeitskonflikte in Bezug 
auf die Durchführung von Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen nach Artikel 6 und insbesondere nach 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c gelöst werden können, so wird das Kollegium ersucht, eine unverbindliche schriftliche 
Stellungnahme zu dem Fall abzugeben, sofern die Angelegenheit nicht in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den 
betroffenen zuständigen nationalen Behörden geregelt werden kann. Die Stellungnahme des Kollegiums wird umgehend 
an die betroffenen Mitgliedstaaten weitergeleitet. Dieser Absatz lässt Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii unberührt. 

3. Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsakte der Europäischen Union über die justizielle Zusammenarbeit 
kann eine zuständige Behörde Eurojust wiederkehrende Weigerungen oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
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Erledigung von Ersuchen und Entscheidungen betreffend die justizielle Zusammenarbeit, auch in Bezug auf 
Rechtsakte, die dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Wirkung verleihen, melden und das Kollegium um eine 
unverbindliche schriftliche Stellungnahme zu dieser Angelegenheit bitten, sofern sie nicht in gegenseitigem 
Einvernehmen zwischen den zuständigen nationalen Behörden oder mit Hilfe der betreffenden nationalen Mitglieder 
geregelt werden kann. Die Stellungnahme des Kollegiums wird umgehend an die betroffenen Mitgliedstaaten 
weitergeleitet. 

 

Leitungsstruktur 

(gemäß Artikel 2, 9, 23, 
28, 29 und 36 des 
Beschlusses des Rates 
2002/187/JI über die 
Errichtung von Eurojust, 
geändert durch den 
Beschluss des Rates 
2003/659/JI und den 
Beschluss des Rates 
2009/426/JI; Artikel 3 
der Geschäftsordnung 
von Eurojust) 

Kollegium 

Das Kollegium ist verantwortlich für die Organisation und die Funktionsweise von Eurojust. Das Kollegium setzt sich 
aus jeweils einem nationalen Mitglied zusammen, das von jedem Mitgliedstaat gemäß seiner Rechtsordnung entsandt 
wird und das die Eigenschaft eines Staatsanwalts, Richters oder Polizeibeamten mit gleichwertigen Befugnissen besitzt. 
Das Kollegium wählt aus dem Kreis der nationalen Mitglieder einen Präsidenten.  

Verwaltungsdirektor 

Der Verwaltungsdirektor wird vom Kollegium mit Zweidrittelmehrheit ernannt. 
 

Die Gemeinsame Kontrollinstanz prüft die Bearbeitung personenbezogener Daten.  
 

Externe Kontrolle  
Rechnungshof.  
 

Entlastungsbehörde  
Parlament auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt.  

 

Eurojust für 2011 zur 
Verfügung gestellte 
Mittel 
(Angaben für 2010) 

Endgültiger Haushalt 
31,4 (32,3) Millionen Euro. 

Personalbestand am 31. Dezember 2011 
Zeitbedienstete: 186 (185). 

Produkte und 
Dienstleistungen im 
Jahr 2011 
(Angaben für 2010) 

Anzahl der Koordinationssitzungen: 204 (141) 
Gesamtzahl der Fälle: 1 441 (1 424) 
Betrug: 575 (631); 39 % (45 %), 
Drogenhandel: 242 (254); 16 % (18 %), 
Terrorismus: 27 (25); 1 % (2 %), 
Mordtaten: 88 (83); 6 % (6 %), 

Menschenhandel: 79 (87); 5 % (6 %). 
 

Quelle: Angaben von Eurojust. 
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12. Eurojust nimmt die Bemerkungen des Rechnungshofs zur Kenntnis. Eurojust hat 
eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsplanung und 
Implementierung vorgenommen, so zum Beispiel neue monatliche Prognoseberichte und 
andere Monitoring-Instrumente, was in weniger Vorträgen und Haushaltübertragungen 
resultieren wird. 

13. Eurojust verweist den Rechnungshof erneut auf die Tatsache, dass eine solche 
Definition der Aufgaben und Zuständigkeiten, abgesehen von den von Eurojust bereits 
unternommenen internen Maßnahmen, der Position des EU-Gesetzgebers im Rahmen der 
Vorbereitung der neuen Eurojust-Verordnung entspricht.  

Die Leitungsstruktur von Eurojust basiert auf den Eurojust-Beschlüssen des Rates 
[2002/187/JI, 2003/659/JI und 2009/426/JI]. Das Kollegium kann daher keine wesentlichen 
Änderungen am aktuellen Sachverhalt vornehmen. Die beabsichtigte neue Eurojust-
Verordnung nach Maßgabe von Artikel 85, 2. Satz  des Vertrags über die Arbeitsweise der 
EU (TFEU), bietet eine Gelegenheit für die hinreichende Definition von Aufgaben und 
Zuständigkeiten innerhalb von Eurojust. 

14. Eurojust nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe von Durchführungsbestimmungen 
nach Maßgabe von Artikel 110(1) des Beamtenstatuts noch nicht verabschiedet worden 
sind und wird die fehlenden Bestimmungen in nächster Zukunft verabschieden. Eurojust 
plant, alle fehlenden Durchführungsbestimmungen der Kommission 2012 zu unterbreiten 
und rechnet mit ihrer Verabschiedung für 2012 und 2013.    

15. Eurojust nimmt die Bemerkungen des Rechnungshofs zur Kenntnis. Eurojust erinnert 
jedoch daran, dass es im Vergleich zu anderen Stellen eine relativ kleine Stelle mit 
weniger Besoldungsgruppen ist, was in der Vergangenheit manchmal zu Problemen bei 
der Entsprechung mit entsprechenden oder höheren Erfordernissen für Mitglieder eines  
Prüfungsausschusses führte. Eurojust hat die erforderlichen diesbezüglilchen 
Abhilfemaßnahmen eingeleitet, so ist zur Entsprechung mit den Vorschriften des 
Beamtenstatus insbesondere die Einstellungspolitik aktualisiert worden. Das erwähnte 
spezifische Verfahren wurde auf transparente Art und Weise ohne Bevorteilung der/des 
ausgewählten Kandidatin/Kandidaten durchgeführt. 

 




